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Definition personenbezogener Daten

• Problematik der weiten Auslegung des EDSA beim Einsatz 
privacy-preserving technologies

• Einordnung von EDPS v. SRB sowie des Omnibus-
Vorschlags der EU-Kommission
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Öffentliche Verifizierungsartefakte

Dokument ist nicht öffentlich Bestätigung ist öffentlich
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Dokument enthält personenbezogene Daten
• Bestätigung ohne das Dokument erlaubt keine Rückschlüsse
• Bestätigung bestätigt nur, was im Dokument

enthalten ist und enthält keine weitere Information
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Öffentliche Verifizierungsartefakte

Perfectly hiding commitments
• Z.B. Hashwerte, richtig eingesetzt

Zero Knowledge Proofs
• Beweis: Alter > 18 Jahre, ohne Offenlegung des Alters
• Beweis: Habe mindestens x Coins in meinem Account, ohne 

Offenlegung des Kontostandes

Dr. Jörn Erbguth Blockchain & GDPR, IRIS 2026, Salzburg, 20.2.2026 5



IT + LAW

EDSA: Hashes seien personenbezogene Daten
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Vergleich mit eIDAS-Zertifikaten
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Dokument mit 
personenbezogenen Daten
Signiert durch ein qualifiziertes 
elektronisches Siegel

Dokument mit 
personenbezogenen Daten
Signiert durch eine einfache 
elektronische Signatur

Öffentliches, qualifiziert 
elektronisches Zertifikat, gibt 
keine Information über das 
Dokument, ermöglicht aber die 
Verifikation

Perfectly hiding commitment, 
z.B. ein Hashwert, gibt keine 
Information über das 
Dokument, ermöglicht aber die 
Verifikation

Laut EDSA Zertifikat kein personenbezogenes Datum

Personenbezogene Daten

Laut EDSA Commitment sei personenbezogenes Datum

Personenbezogene Daten



IT + LAW

Definition personenbezogener Daten
• Identifizierbarkeit durch wen?
• Information
• Risikobasiert (means reasonably likely to be used)

Art. 4 Nr. 1 DSGVO
„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
beziehen

Erwägungsgrund 26 DSGVO
To determine whether a natural person is identifiable, account should be taken of all the means reasonably likely to be 
used, such as singling out, either by the controller or by another person to identify the natural person directly or 
indirectly.

Dr. Jörn Erbguth Blockchain & GDPR, IRIS 2026, Salzburg, 20.2.2026 8



IT + LAW

Identifizierbarkeit durch wen?

• Keine allgemeine Identifizierbarkeit
• Identifizierbar nur duch die, die das verifizierte Dokument haben
• Bei relativer Definition, ist es für diejenigen kein 

personenbezogenes Datum, die das Dokument nicht haben

EDPS v SRB und Digital Omnibus
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Information

• Die Information des Dokumentes ist nicht im Verifizierungsartefakt

• Ist die Verifizierbarkeit des Dokumentes eine Information, die sich 
indirekt auf die Personen bezieht, auf die das Dokument sich bezieht?

Stellt die Verifizierbarkeit eine eigene Information dar?

Das Verifizierungsartefakt ermöglicht nur die Verifizierung der einfachen 
elektronischen Signatur, sie ist keine zusätzliche Bestätigung Dritter!
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Risikobasiert (reasonably likely)

Keine personenbezogenen Daten wenn die Identifizierung:
• unverhältnismässiger Aufwand
• gesetzlich verboten
• praktisch nicht durchführbar
• ohne Interesse, da die Informationen bereits bekannt ist?

Wenn diejenigen, die Informationen mit Personen identifizieren 
können, diese Information bereits haben, gibt es kein Risiko der 
Identifizierung
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Ausnahmen

• Hashwerte als Index für weitere Information
Mit dem Hashwert des Dokumentes können weitere Informationen zum 
Dokument verbunden werden, z.B. ein Widerruf, neuere Dokumente, 
Detaildaten etc.

• Hashwerte als unabhängige Äusserung über ein Dokument
Dritte bestätigen, dass die Inhalte des Dokumentes zutreffen oder 
fehlerhaft seien.
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Ergebnis

Sind Verifzierungsartefake personenbezogene Daten?

Identifizierbarkeit? 
Nur eingeschränkt (relativer Personenbezug)

Information?
Die Information befindet sich im Dokument und wird allenfalls gespiegelt

Risiko?
Eine Identifizierung ist nach allgemeinem Ermessen unwahrscheinlich, wenn die 
Information denjenigen, die die Identifizierung vornehmen können, bereits haben.
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Electronic Ledgers (elektronische Journale) nach eIDAS
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Definition electronic ledgers (elektronischer Journale)

Art. 3 Nr. 52 eIDAS
„Elektronisches Journal“ ist eine Abfolge von Aufzeichnungen 
elektronischer Daten, die die Unversehrtheit dieser Aufzeichnungen 
und die Richtigkeit ihrer chronologischen Reihenfolge 
gewährleistet.
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Durchführungsverordnung (EU) 2025/2531 (16.12.2025)

Qualifizierte elektronische Journale müssen gewährleisten:
• Unversehrtheit (Integrity)
• Endgültigkeit (Finality)

Konsensmechanismus, der die Endgültigkeit und Unversehrtheit 
der im Journal gespeicherten Datensätze und Transaktionen 
gewährleistet, einschließlich etwaiger Pufferzeiten, bis die 
Endgültigkeit und Unversehrtheit feststehen
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Finality und Immutability
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Entwurfsfassung

Verabschiedete Fassung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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